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VORWORT

Christian v. Bar war schon immer schneller und weiter als andere. Er promovierte mit 24.
Er habilitierte mit 27. Er brauchte nur fünfzehn Monate, um seine Habilitationsschrift zu
verfassen. Er war mit 29 Lehrstuhlinhaber. Mit 35 wurde für ihn und um ihn ein Institut
gegründet. Mit 41 gewann er den Leibniz-Preis und mit 54 den Niedersächsischen Staats-
preis. Mit 47 machte er sich an das größte Werk zur Zivilrechtsvereinheitlichung, das Europa
je gesehen hat. Mit 51 wurde ihm die erste (von bisher sieben) Ehrendoktorwürden verlie-
hen. Hinzu kommen eine Ehrenprofessur und das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse
(2018). Neid hat er sich wahrlich verdient. Die Study Group on a European Civil Code und
der Draft Common Frame of Reference (DCFR) haben erbitterten Widerstand aus vielen
Lagern auf sich gezogen. Wohl keinem anderen Juristen wurde die (wenn auch sehr ver-
steckte) Ehre zuteil, dass ein Gegenaufsatz bereits im Titel („Antivonbar“) seinen Namen
führte. Christian v. Bar wollte die Rechtsvergleichung überwinden, indem er das europäische
Zivilrecht vereinheitlichte. Niemand vor ihm ist diesem Ziel auch nur annähernd so nahe
gekommen wie er. Das Internationale Privatrecht, Kollisionsrecht mit Rechtsverschieden-
heit als Grundvoraussetzung, ließ er konsequent hinter sich.

Anerkennung und Verdienst kommen nicht von ungefähr. Christian v. Bar ist ein unglaub-
lich disziplinierter Arbeiter. Tag für Tag wird bis 18.30 h ein großes Tageswerk vollbracht. Zu
reisen schätzt er weniger, denn „die großen Werke entstehen am eigenen Schreibtisch, nicht
im Flugzeug“. Überhaupt weiß er Unterbrechungen jeglicher Art auf geschickte Weise kurz
zu halten. Seite um Seite um Seite füllt v. Bar in seiner unverkennbaren Handschrift, insoweit
ganz Traditionalist. Dabei veredeln bis zu drei neben ihm liegende Pfeifen das Raumklima.
Mit seinem Ständigen Seminar begabter junger Zivilrechtswissenschaftler aus allen europä-
ischen Ländern hat v. Bar ein einmaliges Instrument geschaffen, um auf den von diesem
Seminar erarbeiteten Grundlagen in einsamer Höhe Werke zu schaffen, wie es sie noch nie
gab und die nur er so schreiben kann. Die beiden großen Werke zum Gemeineuropäischen
Deliktsrecht und zum Gemeineuropäischen Sachenrecht füllen und sprechen Bände.

Die Study Group on a European Civil Code indes verschaffte Christian v. Bar Gesprächs-
partner und Partner auf nahezu gleichem Niveau. Treibende Kraft und unverzichtbarer
Motor der Study Group aber war allein er. Ohne ihn hätte es die Study Group nie gegeben,
und ohne ihn wäre die Study Group nie lebensfähig gewesen. Unter den Rechtswissen-
schaftlern ist seine Fähigkeit, Drittmittel einzuwerben, unerreicht. Ohne die Study Group
und ihr Steering Committee aber hätte es nie das schier übermenschliche Werk des Draft
Common Frame of Reference gegeben, dessen Schätze funkelnde Juwelen in der europä-
ischen Schatzkammer sind.

Das Europäische Privatrecht verdankt Christian v. Bar Unglaubliches. Das Internationale
Privatrecht aber verdankt ihm kaum weniger. Binnen weniger Jahre schuf er mit seinem
zweibändigen Lehrbuch ein monumentum ere perennius. Man muss Franz Gamillscheg heute
noch dankbar sein, dass es ihm gelang, v. Bar unmittelbar nach dessen Habilitation für das
Internationale Privatrecht zu gewinnen. Hunderte Seiten Staudinger waren nur die erste
Frucht.

Christian v. Bar hat aus eigener Kraft Osnabrück zu einem, wenn nicht dem Zentrum der
europäischen Privatrechtswissenschaft gemacht. Osnabrück war dafür wie geschaffen und der
natürliche Ort. Denn Osnabrück ist nicht nur die Stadt des Westfälischen Friedens und damit
der ersten großen Konstituierung des neuzeitlichen Europas im Recht („the Westfalian
order“), sondern auch die Heimat der Familie v. Bar: Alt-Barenaue, über Jahrhunderte der
Familiensitz derer v. Bar, liegt in der Nähe; Schloss Gesmold, aktueller Familiensitz, liegt in
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der Nähe. Ein v. Bar ist traditionell Vorsitzender der Ritterschaft und der Alten Landschaft
Osnabrück.

Christian v. Bar kann mehr als stolz sein auf sein bisheriges Lebenswerk. Nicht minder stolz
ist er indes auf seine Ehefrau, Ingard, geb. v. Prittwitz u. Gaffron, Gefährtin und Rückhalt über
lange Jahrzehnte, und auf seine drei wohlgelungenen Söhne.

Wir Herausgeber wiederum sind stolz, uns seine Schüler nennen zu dürfen, und hoffen
darauf, dass diese Festschrift seinen akademischen Ehrentag noch verschönern wird!

Besonderer Dank gilt dem Verlag C.H. Beck, insbesondere Dr. Johannes Wasmuth, für die
hervorragende Zusammenarbeit und die großzügige Förderung. Auf der Berliner Seite ist
Josephine Fritzsche, Eileen Kramer, Julian Stadler, Tobias Wende und Angela Ludwig zu danken.

Berlin/Hamburg/Osnabrück, im Januar 2022

Helmut Grothe Peter Mankowski † Frederick Rieländer

Im Februar 2022 geschah das für uns Unfassbare. Völlig unerwartet schied Peter Mankowski
aus dem Leben. Mit ihm haben wir nicht nur einen Mitherausgeber dieser Festschrift ver-
loren, sondern auch einen großartigen Kollegen, Wissenschaftler und Freund. Die Festschrift
für Christian v. Bar ist damit ein Stück weit auch zu einem Abschied von Peter Mankowski
geworden.

Berlin/Osnabrück, im März 2022

Helmut Grothe Frederick Rieländer
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